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Wissenschaftsrat verabschiedet Verfahrensgrundsätze und  
Kriterien der institutionellen Akkreditierung 

Seit nunmehr drei Jahren akkreditiert der Wissenschaftsrat Hochschulen in nichtstaatlicher 
Trägerschaft. Hierzu zählen sowohl private als auch kirchliche Einrichtungen. Auf der Ba-
sis der bisherigen Erfahrungen hat der Wissenschaftsrat die Verfahrensgrundsätze und 
Kriterien der institutionellen Akkreditierung weiterentwickelt und in einem Leitfaden festge-
schrieben.  

Mit der Einführung der institutionellen Akkreditierung reagierte der Wissenschaftsrat auf 
die deutliche Zunahme privater Hochschuleinrichtungen in Deutschland, deren vielfältige 
Organisationsformen und Profile neue Fragen hinsichtlich der Vergleichbarkeit und Quali-
tätssicherung der Bildungsangebote aufwerfen. Ziel der institutionellen Akkreditierung ist in 
erster Linie die Sicherung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Hochschulein-
richtung sowie der Schutz der Studierenden und der Arbeitgeber als Abnehmer der Absol-
venten. Die institutionelle Akkreditierung dient der Herstellung von Transparenz und Ver-
gleichbarkeit der Bildungsangebote und trägt damit zu einer fairen Gestaltung des Wett-
bewerbs zwischen den Hochschulen bei. Durch die Verleihung eines Gütesiegels auch für 
neuartige Hochschulangebote und –strukturen sollen zudem hochschulpolitische Innovati-
onen gefördert werden. „Das Angebot der institutionellen Akkreditierung durch den Wis-
senschaftsrat wird von den Ländern rege in Anspruch genommen“, so der Vorsitzende des 
Wissenschaftsrates, Professor Karl Max Einhäupl. „Bislang hat der Wissenschaftsrat 
sechs Stellungnahmen zur Akkreditierung privater Hochschulen verabschiedet. Aktuell 
liegen sechs weitere Akkreditierungsanträge vor.“  

 
Hinweis: Der „Leitfaden der institutionellen Akkreditierung“ (Drs. 6189/04) wird im Netz als Volltext 
(www.wissenschaftsrat.de) veröffentlicht, er kann aber auch bei der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates 
per Email (post@wissenschaftsrat) angefordert werden. 


